
Vorlagen-Nr.:

Status:

Datum:

VO/0810/2022

öffentlich

11.07.2022

Dezernat: I

Fachdienst: 20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten

Sachbearbeitung: Koch, Fabian

Vollzug des Haushaltsplans 2022

hier: Zwischen- und Budgetbericht zum 30.06.2022

Sachverhalt

Damit die Stadtverordnetenversammlung auch unterjährig einen Einblick in die 

Haushaltswirtschaft erhält, sieht § 28 Abs. 1 GemHVO vor, dass die 

Stadtverordnetenversammlung mehrmals im Jahr über den Haushaltsvollzug zu unterrichten 

ist. Dieses Erfordernis wird durch die vierteljährlich erstellten Zwischen- und Budgetberichte 

erfüllt.

Dr. Thomas Spies

Oberbürgermeister

Anlage/n

1 Zwischenbericht zum 30.06.2022

2 Budgetbericht zum 30.06.2022

Beratungsfolge

Gremium: Zuständigkeit Sitzung ist

Magistrat Kenntnisnahme nichtöffentlich

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss Kenntnisnahme öffentlich

Stadtverordnetenversammlung Kenntnisnahme öffentlich
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